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Zitat

Original von Susannea

Denn Beginn der bisher geplanten 2 Monate hat er doch schon mit nach Ostern
festgelegt und dann hinterher sagen, ich komme z.B. jetzt noch nicht wieder o.ä. geht
nicht. Sobald er einmal etwas angemeldet hat ist dies für 2 Jahre verbindlich!

Klar, vorher kann man sich das 10x anders überlegen.

Du mußt dich definitiv für 2 Jahre festlegen und kannst dann ohne Zustimmung des AG
das 3. Jahr noch ranhängen. Alles andere geht nur wenn der AG einverstanden ist!

Ist das vielleicht abhängig vom Bundesland? Ich habe nämlich von meiner Sachbearbeiterin im
Schulamt (bei genau der, die für die Elternzeit zuständig ist) die Auskunft, dass man sehr wohl
auch erstmal ein Jahr einreichen kann und dann noch ein zweites dranhängen.

Zum Elterngeld magst du Recht haben, da stammen meine Informationen in der Tat aus dem
letzten Jahr - schön, dass es jetzt flexibler ist!

1https://www.lehrerforen.de/thread/22353-elternzeit/?postID=181765#post181765
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